
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1994/6/8 13Os40/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.06.1994

Norm

FinStrG §17

FinStrG §19

StPO §282 C

Rechtssatz

Bei Unvollziehbarkeit des Verfallsausspruchs hinsichtlich eines nicht ihm gehörigen Fahrzeuges ist der Angeklagte nicht

beschwert, weil ihm in diesem Fall eine Wertersatzstrafe aufzuerlegen gewesen wäre (siehe § 19 Abs 1 lit a FinStrG,

auch § 242 FinStrG).

Entscheidungstexte

13 Os 40/94

Entscheidungstext OGH 08.06.1994 13 Os 40/94

Schlagworte

SW: Auto
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